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Auflagen zur Bewilligung des Wabenrosts spezial, Wabengrösse 3,5 cm x 9,0 cm 

1. Die Wabenroste dürfen nicht grossflächig (max. 50 cm bis 100 cm Breite) eingesetzt werden. 

2. Der Einsatz bei Jungtieren unter 400 kg ist nicht gestattet.  

 


